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Sehr geehrter Herr Minister, 

gestattell Sie, dass ich mich in einer Angelegenheit anerkannter syrischer flüchtlinge, die 

ihre Familienangehörigen nach Deutschland nachholen möchten, (111 Sie wende. 

Es geht konkret um die Legalisation syrischer Personenslandstlrkundcn in Visull1veriahrcn 

zur Fmnilienzlisannnenfilhrung zu den syrischen Flüchtlingen, die Aufenthalt jn 

Deutschland gefunden habc/l. Insgesamt funktioniert naeh Kenntnis des Auswärtigen Amts 

das Urkundenwesen in Syrien in weiten TeHen nach wie vor, wenngleich der Zugang zu 

Ämtcrnje nach regionalem Sc11werpunkt der bewaffneten Auseinandersetzungen erschwerf· 

und manchmal auch zeitweise unmöglich ist. Dies umfasst die Urkundenbeschl1ffung wie 

auch die Einbollmg VOll Obcrbeglauhigungsvermerkcn eies syrischen Außenministeriums. 

Deshalb hält das Auswärtige Amt .. wie auch das BUl1desinnenministeriuIH, mit dem auf 

Arbeitsebene in der Sache Kontakt besIeht - es nicht per se fUr unzumutbar, Urkunden aus 

Syrien zur Legalisation zu beschaffen. Bestätigt wird diese Einschätzung durch der 

Botschaft Beirut täglich \;>,'eitcrhin zur Legalisntioll vorgelegte Urktmden aus verschiedenen 

Landcsteilen, die vom syrischen Außenministerium Ubcrbeglaubigt wurden. Im Sinne der 

Rechtssicherheit will das Auswiirtige Amt daher an der Legalisation syrischer Urkunden 

grundsiiizlieh soweit möglich und zul11utbar festhalten. 
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Gcsprilchc, die icb in dieser Angelegenheit gcfnhrl habe - zulellimit dem Bu])(ksvcrb<1Jld 

der Al'beilerwohlwahrl (A WO) ~~, wie auch Erkellntnisse 1ll1SCreS Syrienrcfcratg haben aber 

verdeutlicht, dass es in mrll1chen Fiillen für Syrer, die sich bereits Hußerhalb Syrj(:ns 

befinden, gcHihrlich oder sogar praktisch unmöglich sein kHllll, Dokumente in Syrien selbst 

oder dureIl Dritte zu bcschaftcn oder sie durch das syrische Außenministerium 

ilbcl'beglnubigen zu lassen. 

Insbcsomlerc riskieren dem Regime bekmmtcrmaßcn kritisch gegenüberstellelIde Personen 

oder Überläufer aus StrcitkrMtcn oder Sicherheilsapparat, durch den Versuch der 

Beschaffllng eine!' Überbeglaubigung fUr eine Urkunde den syrischen Behörden ungewollt 

ihre eigene Flucht ins Ausland zu o.flenbarcn. Es gibt Berichte, dass in solchen FälleIl 

Angehörige der ins Ausland Geflöhenen gdRhrdet oder Rcpl'css<llien ausgesetzt werden. 

Diese Berichte hiilt das AuswUrtige Amt für gJaubhcdl. Das in Syrien seit Jahrzehnten 

funktionierende Überwae!Tungssystem hat seine Fuuktionsfdhigkeit diesbezüglich offenbar 

bisher nicht eingebüßt. 

Vor diesem Hintergrund und rmgesichts des ermessens, das gemäß § 438 Abs. I ZPO der 

jeweiligen Auslandsvertretung dahingehend zukommt, ob sie eine ihr vorgelegte 

HusHlndische Urkunde ohne weiteren Nachweis als echt ancrkennt oder nicht, werden die 

Auslandsvertretungen in solchen besonderen Fällen künftig in familiennHchzugst1illen zu 

syrischen Flüchtlingen mit einem Aufcnlhaltstitcl gem. § 25 Abs. 1 oder 2 AuftmthG auf 

dem Erfordernis einer Legalisation dann nicht bestehen, wenn plausibel gemacht \vordcn 

ist. dass eine Einholung der Überbeglaubigung im Einzelfall fli .. die betreffende Person 

bnv. ihre Angehörigen eine UllzUll1utbare I-Hirte bedeuten wUrde, Die 

Auslandsvertretungen werden in solchen Fällen in fi'eier Bewcis\vilrdigl!ug nach 

pt1ichtgcmäßel1l Ermessen entscheiden, ob der mit der Urkunde nachzuweisende 

Sachverhalt 1l1s hinreichend glaubhaft gemacht angesehen werden kann. 

Wird in diesen FlIIlen atIf die LegflJi~~;ntion verzichtet, so liegt es im Visumvcrl.~lhren zur 

familienzlIsfllnmenttlhrung im Ermessen der gem. § 31 AufenthVO zu beteiligenden 

Ausländerbehörden, ob die dort vorgelegten Urkunden den Anforderungen für die 

Erteilung der ausländerbchördliehen Zustimmung im ViS1ll11Veri~ll1ren entsprechen. AllS 

diesem Grund bitte ich Sie um entsprechende Unterrichtung der AusHinderhehörden über 

die oben dargelegte Einschlilzung des Auswiirligen Amtes lind die Verfahrensänclcrung 

durch die Auslandsvertretungen in Eillzetnillen, 



Die Auslandsveriretungen werden VOI11 Auswtinigen Amt angehalten werden, in der 

Kommunikation mit elen l\usländcrbehörden den im Rahmen von Vcrt!lhren zur 

Fnmilicnzusammenflihrung eingereichten Urkunden eine 1\1ögl lehst konkrete Einschätzung 

zur frage der Echtheit der Urkunde lind der R ichiigkcit ihres Inhalts beizufügen. 

feh wUrde es begrüßen, wenll die Ausliilldcrb(~hörc1enil11 Rahmen ihrer 

Erlllcssc\1sausübllng dem Vorgehen der Auslandsvertretungen folgen \",,(irden und wiire 

Ihnen dankbar, \VCllll Sie in diesem Sinne an die Ausländerbehördcll herantreten könnten. 

Der Faillil iennachzng zu anerkannten syl'isehenFlüchllingell nach Deutschland darf nicht 

daran scheitern, dass die zuständigen Behörden allein aufgrund einer fehlenden 

Legalisation zu einer ablehnenden Entscheidung kOIlU11en. Im Zweifelsfall stehen die 

Kollegen Ullseres Syrienreferates auch gerne für Auskünfte zur Verfügung. 

Soweit ich höre, berlieksichtigen die Ausliinderbehörden in ihrer Arbeit die entsetzliche 

Situation in Syrien. Dafür mächte ich <lusdrikklich danken. 

Mit freundlichen Grüßen 
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